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2. Spain

3A. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

3B. CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA

4. 2024/0332/ES - I10 - Messtechnik

5. ENTWURF EINER ÄNDERUNG DER VERORDNUNG ICT/155/2020 VOM 7. FEBRUAR 2020 ZUR REGELUNG DER
MESSTECHNISCHEN KONTROLLE DES ZUSTANDS BESTIMMTER MESSGERÄTE

6. MESSTECHNISCHE KONTROLLE DES ZUSTANDS BESTIMMTER MESSGERÄTE

7.
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8. Mit diesem Entwurf zur Änderung der Verordnung ICT155/2020 werden folgende Änderungen vorgenommen oder
geregelt:

• Verwaltungsaspekte im Zusammenhang mit der allgemeinen Regelung der messtechnischen Kontrolle des Staates.
• Die Verordnung ITC/3721/2006 vom 22. November 2006 zur Regelung der messtechnischen Kontrolle des Staates im
Stadium des Inverkehrbringens und der Inbetriebnahme von Arbeitsgeräten, die als Manometer, Manovakuummeter und
Vakuummeter mit elastischen Rezeptorenelementen und direkten Indikationen zur Messung von Drücken bestimmt sind,
wird aufgehoben.
• Aspekte im Zusammenhang mit der messtechnischen Kontrolle der in Wasserzählern verwendeten Geräte.
• Aspekte im Zusammenhang mit der messtechnischen Kontrolle der in Gaszählern verwendeten Geräte.
• Messtechnische Kontrolle von Messsystemen für die kontinuierliche und dynamische Messung der Mengen (Volumen
oder Körper) von Flüssigkeiten außer Wasser und die messtechnische Kontrolle von Messsystemen in Tankschiffen zur
Versorgung mit kryogenen Flüssigkeiten mit einem Siedepunkt unter -153 °C, zur Lieferung von verflüssigtem
Kohlendioxid und zur Versorgung mit Flüssigerdgas
• Aspekte im Zusammenhang mit der messtechnischen Kontrolle der in Taxametern verwendeten Instrumente.
• Aspekte im Zusammenhang mit der messtechnischen Kontrolle von Geräten, die in Temperaturschreibern und
Thermometern verwendet werden.
• Aspekte im Zusammenhang mit der messtechnischen Kontrolle von Kinemometern.
• Aspekte im Zusammenhang mit der messtechnischen Kontrolle von Manometern zur Messung des Reifendrucks von
Kraftfahrzeugen.
• Messtechnische Kontrolle von Messgeräten zur Messung des Zuckergehalts von Traubenmost, konzentriertem
Traubenmost und rektifiziertem Traubenmostkonzentrat.
• Messtechnische Kontrollaspekte von Zählern, die in Vergnügungs- und Glücksspielautomaten der Typen „B“ und „C“
eingebaut sind.
• Aspekte im Zusammenhang mit der messtechnischen Kontrolle von Systemen zur Zählung und Kontrolle des Zustroms
von Personen in von der Öffentlichkeit besuchten Räumlichkeiten.
• Die messtechnische Kontrolle von Ladestationen für Elektrofahrzeuge ist geregelt.
• Die messtechnische Kontrolle von Geräten zur Messung der Partikelzahl (NP) von Fahrzeugen mit Selbstzündungsmotor
ist geregelt.

9. Seit Erlass dieser Verordnung waren zum einen bestimmte Aspekte der Verordnung zu ändern, um sie anwendbarer zu
machen und die festgestellten Fehler zu berichtigen, und zum anderen Anhang VI dahin gehend zu ändern, dass die
Messsysteme in Tankschiffen zur Versorgung mit kryogenen Flüssigkeiten mit einem Siedepunkt unter -153 °C, zur
Lieferung von Flüssigerdgas und zur Lieferung von Flüssigerdgas mit messtechnischer Kontrolle des Zustands von
Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Messgeräte zur Messung der Anzahl der Partikel (NP) von Fahrzeugen mit
Selbstzündungsmotor eingeführt werden.
Ziel dieser Verordnung ist es daher, verschiedene Teile dieser Verordnung an ein besseres Verständnis und an die
Bedürfnisse anzupassen, die sich seit ihrer Veröffentlichung ergeben haben.
Die Verordnung ITC/3721/2006 vom 22. November 2006 zur Regelung der messtechnischen Kontrolle des Staates in der
Phase des Inverkehrbringens und der Inbetriebnahme von Arbeitsgeräten, die als Manometer, Manovakuummeter und
Vakuummeter mit elastischen Rezeptorenelementen und direkten Angaben zur Messung von Drücken bezeichnet
werden, musste aufgehoben werden.

10. Verweise auf Grundlagentexte: Die Grundtexte wurden mit einer früheren Mitteilung übermittelt:
2015/0316/E
2018/0457/E;

11. Nein

12.
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13. Nein

14. Nein

15. Ja

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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